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Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken 

Allgemeines 

Die Bank Burgenland erbringt im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Dienstleistungen, 

die für die gegenständliche Nachhaltigkeitsoffenlegung relevant sind. Vor diesem 

Hintergrund veröffentlicht die Bank Burgenland daher hinsichtlich ihrer 

Anlageberatungstätigkeiten gemäß Art 3 Abs 2 Offenlegungs-VO ihre Strategien zur 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren Anlageberatungstätigkeiten. 

Strategien bei Anlageberatungstätigkeiten 

Die in der Anlageberatung angebotenen Finanzprodukte werden zuvor einer 

quantitativen und qualitativen Bewertung unterzogen. Dieses interne Auswahlverfahren 

stellt sicher, dass nur Finanzprodukte, die den intern festgelegten Qualitätskriterien 

entsprechen, in den sogenannten Produktkatalog aufgenommen werden. Mit dieser 

Qualitätssicherung werden aufsichtsrechtliche Vorgaben hinsichtlich der Beratung von 

Produkten einheitlich eingehalten.  

Die Identifizierung der Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt bei Finanzprodukten 

grundsätzlich durch den Produkthersteller (Finanzmarktteilnehmer). In der Anlageberatung 

wird daher auf die Informationen des Produktherstellers zurückgegriffen. Die von den 

Produktherstellern zur Verfügung gestellten Informationen zu Nachhaltigkeitsrisiken werden 

zentral gesammelt und sind, neben anderen Kriterien, Teil des Auswahlprozesses des 

Produktkatalogs. 


